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STICHWORTE

Vorsorgevollmacht. Mit der Vorsorgevollmacht ermächti -
gen Sie die Person Ihres Vertrauens, im Fall geistiger oder körper-
licher Schwäche die für Sie wichtigen Entscheidungen zu treffen.
So machen Sie die gerichtliche Anordnung einer Betreuung über -
flüssig. Den Umfang der Vollmacht können Sie frei bestimmen. Es
empfiehlt sich in der Regel aber eine umfassende Bevoll mäch ti -
gung. Denn dann kann die Vertrauensperson auch alle denk -
baren Angelegenheiten erledigen, z. B. Häuser veräußern oder in
ärztliche Operationen einwilligen. Es liegt auf der Hand, dass
diese weitrei chenden Befugnisse nur einer Person eingeräumt
werden sollten, der man vertraut.

Betreuungsverfügung. Mit der Betreuungsverfügung kön-
nen Sie Einfluss auf die durch ein Gericht anzuordnende Be -
treuung nehmen. Sie können die Person und/oder auch Wünsche
hinsicht lich der Lebensgestaltung bei Betreuung festlegen. Den
Umfang der Befugnisse des Betreuers bestimmt das Gericht.
Anders als der Bevollmächtigte einer Vorsorgevollmacht unter-
liegt der Betreuer der gerichtlichen Überwachung. 

Patientenverfügung. Mit einer Patientenverfügung können
Sie Wünsche zur Behandlung für den Fall äußern, in dem Sie sich
in bewusstlosem Zustand be finden und keine Aussicht auf eine
Besserung besteht. Häufig wird bestimmt, dass in diesem Fall 
kei ne lebensverlängernden Maß nah men ergriffen werden sollen,
son  dern die Behandlung auf Schmerz linderung gerichtet sein soll. 

Rechtliche Beratung. Es empfiehlt sich, für die Errichtung
von Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
recht  lichen Rat in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise müssen
verschie dene Punkte (etwa die Befugnis zur Einwilligung in eine
das Leben gefährdende Opera tion) ausdrücklich in der Vorsorge -
vollmacht an ge sprochen sein, damit die Vertrauensperson auch
zu diesen Ent scheidungen be rechtigt ist. Rechtlichen Rat erteilen
Notare und Rechtsanwälte. Gehört Grundbesitz zum Ver mögen,
sollte die Vollmacht auch vom Notar beglaubigt werden. Mit einer
einfachen schriftlichen Voll macht kann nämlich nicht über
Grund   besitz verfügt werden. 

Stand: Februar 2005

überreicht durch:

Zentrales Vorsorgeregister

der Bundesnotarkammer
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Wenn Sie über keinen Internet zugang verfü-
gen, schi cken Sie die beigefügte Postkarte an
das Zentrale Vor sor ge register und wir senden
Ihnen das An melde formular zu. 

Was kostet die Registrierung?

Für die Registrierung im Zentralen Vor sorge -
register wird eine auf wandsbezogene Gebühr erhoben. Sie fällt
nur einmal an und deckt die dauerhafte Registrierung und Beaus -
kunf tung an die Vor mund schaftsgerichte ab. 

Die Gebühr beträgt für Internet-Meldungen grundsätzlich 15,50 E,
bei Zahlung im Last schrift ver fahren 13 E. Wird mehr als ein Be  -
vollmächtigter registriert, fallen für jeden weiteren Bevoll mäch  -
tigten zusätzlich 2,50 E an. Pos-
ta  lische Anmeldungen lö sen
et was hö he re Gebühren aus. 

Bei einer Meldung über institu-
tionelle Nutzer des Registers 
(z. B. Notare, Rechtsanwälte, Be -
treuungsvereine oder Betreu -
ungs     be hör den) können gerin-
gere Gebühren anfallen. 

Was passiert mit den Daten?

Ausschließlich die Vormundschaftsgerichte, also die Gerichte, die
über die Anordnung einer Betreuung zu entscheiden haben, 
kön nen Ihre Daten einsehen. Dies geschieht über besonders ge  -
sicherte Verbindungen im Internet bzw. Justiznetz.

Wie kann ich einen Eintrag ändern 
oder löschen lassen?

Zusammen mit der Eintragungsmitteilung erhalten Sie eine 
Regis ter-Nummer. Änderungen und Löschungen können Sie
posta lisch unter Angabe dieser Nummer veranlassen. 

ZENTRALES VORSORGEREGISTER

In Krankheit oder Alter schafft die Vorsorgevollmacht
Sicherheit. Sie sorgt dafür, dass in hilfloser Lage eine
Betreuung durch Personen des Vertrauens stattfindet. 
Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
kann die Vorsorgevoll macht registriert werden.

Selbst bestimmung durch 
Vorsorge vollmacht

Wenn Sie Ihre Geschicke nicht mehr selbst lenken können, muss
das Gericht für Sie einen Betreuer bestellen. Dies können Sie mit
der Vorsorge vollmacht vermeiden und da durch Ihre Zukunft
selbst be stimmen. Sie legen fest, wer sich um Sie kümmern soll.
Mit der Vor sorgevollmacht setzen Sie eine Person ein, die völlig
un abhängig von gerichtlichen Akten ihre Angelegen heiten
regelt.  

Wie hilft das Zentrale Vorsorgeregister?

Was nützt eine Vorsorgevollmacht, wenn sie im Fall des Falles
nicht gefunden wird? Ein Arzt braucht z. B. die Einwilligung zu
einer das Leben gefährdenden Operation und beantragt beim

Gericht die Bestellung eines
Betreuers. Ist die Vollmacht
regis triert, kann das Gericht
dem Arzt mitteilen, dass eine
Vertrauens person vorhanden
ist, an die er sich wenden kann.
Auch ohne die Registrierung
muss das Gericht zwar ermit-
teln, ob es Ver fügun gen gibt.
Muss aber die Ope ration bald
durchgeführt wer   den, kann

das Gericht keine um fang reichen Ermitt lungen an stellen und
muss einen Betreuer be stellen. Nicht die gewünschte Ver -
trauensperson trifft dann die schwerwiegende Ent scheidung
über die me dizini sche Behand lung, sondern ein vom Gericht
bestellter Fremder. 

Das Zentrale Vorsorgeregister hilft daher den Gerichten und da mit
auch Ihnen. Die Gerichte können vor Anordnung einer Be treuung
beim Register online anfragen und klären, ob es eine Vor sorge voll -
macht gibt. Diese Anfrage beim Zentralen Vorsorgeregister ist zu
jeder Zeit und dadurch selbst in Eilfällen noch möglich. Das Gericht
kann mit den vorhandenen Infor ma tionen die richtige Ent schei -
dung treffen, die Ihrem Willen entspricht.

Was wird registriert?

Sie können im Zentralen Vorsorgeregister ihre Vorsorgevollmacht
registrieren lassen. Haben Sie zusammen mit einer Vorsorge voll -
macht eine Betreuungsverfügung oder eine Patientenverfügung
errichtet, können auch diese Tatsachen registriert werden. Die Re -
gistrierung umfasst die we sent lichen Daten ihrer Ver fü gung, d. h.
Name und Anschrift von Ihnen und Ihrer Ver trauensperson, Umfang
der Vollmacht, etc. Das Register verwahrt hingegen nicht das Schrift -
stück, in wel chem Sie Ihre Vorsorge voll macht oder Be treu ungs  ver fü -
gung erklärt haben. Dies wäre auch nicht sinnvoll: Ihre Ver  trauens -
person muss ja gerade in Besitz des Schrift stückes sein, um sich
gegenüber Ärzten, Behörden oder Banken ausweisen zu können. 

Wie kann ich meine  
Vorsorgevollmacht melden? 

Sie können Ihre Vorsorgevollmacht über das Internet oder per Post
dem Register melden. Gerne hilft Ihnen auch der Notar oder Rechts -
anwalt, der Sie bei der Errich tung rechtlich beraten hat. 

Unter www.vorsorgeregister.de melden Sie Ihre Ver fü gung schnell
und einfach online. 
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